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KOMMENTAR DES [OBWALDNISCHENTAGSATZUNGSGESANDTEN] WOLFGANG

WIRZ ZU DEN KLAGEN ZUERICHS UND BERNS [ IN ZUSAMMEN¬
HANG MIT DEN IN BADEN STATTFINDENDEN FRIEDENSVER¬
HANDLUNGEN NACH DEM 1 . VILLMERGERKRIEG]1

"Under den 18 . von Zürich und Bern eingelegte , und seid A° 1651 gemachten

Abscheid [ von Baden ] , Neüwe Clagen.

Jn dem 6 . Articul . Solle dahin gesehen werden dass die Landtvogt in den bues-

sen und straffen mehr auff das publicum als privatim und in abstraffen eine

gleichheit halten thetten.

Jn dem 7. Articul . Wegen Kheüffen an die Ewigkheiten , und auffhebung der bis¬

herigen . Jtem wcoi ehelichen Leüten aus den Evangelischen regierenden ohrten

heüser und güeter in den gemeinen herschafften ohne underscheid etc . Zue-

fallen . "

Als weitere Klagen seien die Artikel 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 und
16 angeführt worden.
[Kommentar von Wirz ] :

"Ausserhalb des 12 . Punctens welcher den drittmanteils , teils auch als obige



alle , betreffen absolute die Regierende Ohrt in denselbige ihrens gefallens

zeordnen . Welche obige Puncten alle nit die volkhommene fryheit des glaubens

welche sie aus dem Landtsfriden [ von 1531 ] Ze erpressen erachten , und deme

worin ieder Jhme getrauwe seelig zewerden als sie sagen , sonders betreffen

absolute die hohe Landtsoberkheiten dero gesatz und wilkhurliche disposition in

welcher die säligkheit nit , sonders iii der glaubens bekhandtnus wid darausfol¬

genden werkhen ihres erachtens bestehtj gehören also nit für disen rieht er,

noch dero glaubens bekhandtnus notwendiger anhang Ze erachten : sonst folgte

daraus , dass Rhein underscheid under geist und weltlichen gesazen , welches

doch absurdissimum . "

1 ) vgl . EA VI 1, 331 c und 332 d?
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